
Schulverband Ratzeburg
Ratzeburg, 05.03.2013

- Schulverbandsversammlung - 

Hiermit werden Sie

zur 20. öffentlichen Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes
Ratzeburg am Mittwoch, 20.03.2013, 17:30 Uhr,

in den  Ratssaal des Rathauses der Stadt Ratzeburg, Unter den Linden 1, 23909
Ratzeburg

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie
verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

Punkt 1 Eröffnung der Sitzung durch den
Schulverbandsvorsteher, Feststellung der
ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit
und der Beschlussfähigkeit

Punkt 2 Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung
über die Nichtöffentlichkeit von
Tagesordnungspunkten

Punkt 3 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift
über die Sitzung vom 12.12.2012

Punkt 4 Bericht des Schulverbandsvorstehers und der
Schulverbandsverwaltung

Punkt 5 Fragen, Anregungen und Vorschläge von
Einwohnerinnen und Einwohnern

Punkt 6 Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen
Punkt 6.1 Stellungnahme des Schulträgers zur Änderung

und Fortschreibung des pädagogischen Konzepts 
SV/BeVoSv/167/2013

Punkt 6.2 Beantragung der Einrichtung einer gymnasialen
Oberstufe im Rahmen einer Kooperation mit dem
Berufsbildungszentrum Mölln

SV/BeVoSv/168/2013

Punkt 6.3 Kooperationsvereinbarung "Schulsozialarbeit an
Gemeinschaftsschulen"

SV/BeVoSv/162/2013

Punkt 7 Förderzentrum Pestalozzischule; hier: Änderung
des öffentlich- rechtlichen Vertrages zwischen der
Stadt Ratzeburg und dem Schulverband Ratzeburg
vom 23.07.2009 über die Nutzung von
Schulräumen am Standort Insel

SV/BeVoSv/165/2013

Punkt 8 Offene Ganztagsschule
Punkt 8.1 IV. Satzung zur Änderung der Satzung des

Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung
SV/BeVoSv/164/2013



"Offene Ganztagsschule" vom 29.06.2009
Punkt 8.2 Kooperationsvereinbarung Schulverband

Ratzeburg und VHS Ratzeburg
SV/BeVoSv/160/2013

Punkt 9 I. Nachtragshaushalt 2013 des Schulverbandes
Ratzeburg;
hier: I. Nachtragsstellenplan 2013

SV/BeVoSv/163/2013

Punkt 10 Beschaffungsvertrag zwischen der GMSH
Schleswig- Holstein und dem Schulverband
Ratzeburg

SV/BeVoSv/161/2013

Punkt 11 Anträge
Punkt 12 Anfragen und Mitteilungen
Punkt 13 Schließung der Sitzung durch den

Schulverbandsvorsteher

Bürgermeister Rainer Voß
Vorsitzende/r



Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2008 –
2013
 Datum: 21.02.2013
 SV/BeVoSv/167/2013

Gremium Datum Behandlung
Hauptausschuss Schulverband 06.03.2013 Ö
Schulverbandsversammlung 20.03.2013 Ö

Verfasser:   Herr Eckhard Rickert FB/Aktenzeichen: 20.11.79.1

Stellungnahme des Schulträgers zur Änderung und
Fortschreibung des pädagogischen Konzepts
Zielsetzung: Entscheidung im Rahmen der Anhörung gemäß Schulgesetz. 

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung zu beschließen:

1. Der von der Schulkonferenz  am 18.12.2013 beschlossenen Änderung des
pädagogischen Konzepts hinsichtlich der Schulsozialarbeit wird nicht
zugestimmt, weil es keine  Übereinstimmung mit dem von der
Schulverbandsversammlung am 20.6.2012 beschlossenen Konzept für die
Schulsozialarbeit an der Grundschule Ratzeburg und der Gemeinschaftsschule
Lauenburgische Seen gibt und der Wille des Schulträgers nicht umgesetzt
wird.

2. Die von der Schulkonferenz am 18.12.2013 beschlossene Änderung des
pädagogischen Konzepts hinsichtlich der Aufteilung des Faches Weltkunde ab
Klassenstufe wird zur Kenntnis genommen.

3. Der Schulverbandsvorsteher wird beauftragt, die ablehnende Haltung im
Anhörungsverfahren gegenüber der Schule und dem Bildungsministerium zu
verdeutlichen.

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses:

1. Der von der Schulkonferenz  am 18.12.2013 beschlossenen Änderung des
pädagogischen Konzepts hinsichtlich der Schulsozialarbeit wird nicht
zugestimmt, weil es keine  Übereinstimmung mit dem von der
Schulverbandsversammlung am 20.6.2012 beschlossenen Konzept für die
Schulsozialarbeit an der Grundschule Ratzeburg und der Gemeinschaftsschule
Lauenburgische Seen gibt und der Wille des Schulträgers nicht umgesetzt
wird.

2. Die von der Schulkonferenz am 18.12.2013 beschlossene Änderung des
pädagogischen Konzepts hinsichtlich der Aufteilung des Faches Weltkunde ab
Klassenstufe wird zur Kenntnis genommen.

Ö  6.1
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3. Der Schulverbandsvorsteher wird beauftragt, die ablehnende Haltung im
Anhörungsverfahren gegenüber der Schule und dem Bildungsministerium zu
verdeutlichen.

___________________    __________________   
Schulverbandsvorsteher         Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Eckhard Rickert am 21.02.2013
Bürgermeister Rainer Voß am 21.02.2013

Sachverhalt:

Die Schulkonferenz der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen hat am 18.12.2012 die
in der Anlage zu dieser Vorlage (Mitteilung der Schule vom 22.01.2013) dargestellten
Beschlüsse gefasst, die dem Schulträger zur im Schulgesetz vorgeschriebenen Anhörung
vorgelegt wurden.

Das pädagogische Konzept der Gemeinschafsschule ist bereits mehrfach Gegenstand der
Beratungen gewesen. Die Schulverbandsversammlung hat mit ihrem Beschluss vom
20.6.2012  unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse deutlich gemacht, was
sie unter Schulsozialarbeit an den Schulen des Schulverbandes versteht und erwartet, dass
Schulsozialarbeit und Kollegium auf Augenhöhe und ganzheitlich mit der Aufgabenstellung
umgehen. Deutlich abgelehnt wurde seinerzeit die „Pädagogische Insel“. Die früher
vorgesehene Änderung des Konzepts ist danach auch vom Bildungsministerium nicht
genehmigt worden.

In der nunmehr dargestellten Änderung des pädagogischen Konzepts wird nicht auf die
Konzeption des Schulträgers Bezug genommen, im Text zwar dieser Eindruck vermittelt, in
der Begründung des Beschlusses ist jedoch zu erkennen, dass gegenüber den früheren
Überlegung der Schule keine wesentlichen Änderungen erkennbar sind. Schließlich ist
Schulsozialarbeit eine ganzheitliche Aufgabenstellung aller am Schulleben Beteiligten,
insbesondere auch der Lehrkräfte. Allein die Änderung des Begriffes „Pädagogische Insel“
in den Begriff „Trainingsraum“ lässt erwarten, dass Schule nach wie vor nicht insgesamt
bereit ist, zu erkennen, dass Schulsozialarbeit nicht „Polizei und Feuerwehr“ einer Schule ist,
sondern auf Zusammenarbeit und Gleichwertigkeit der Arbeit mit und an Kindern
angewiesen ist.

Angebote des Schulträgers, sich an Schulen im Lande, an denen bereits positive und
langjährige Erfahrungen vorliegen, bei gemeinsamen Besuchen zu informieren, sind bislang
immer aus Zeit- und Kapazitätsgründen ausgeschlagen worden.

Dem Beschluss 1 der Schulkonferenz kann daher nicht zugestimmt werden, der Beschuss 2
wird zur Kenntnis genommen.
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Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt:
-Keine-

Anlagenverzeichnis:
Schreiben der Schulleitung vom 22.01.2013

mitgezeichnet haben:
-Entfällt-



Ö  6.1





Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2008 –
2013
 Datum: 21.02.2013
 SV/BeVoSv/168/2013

Gremium Datum Behandlung
Hauptausschuss Schulverband 06.03.2013 Ö
Schulverbandsversammlung 20.03.2013 Ö

Verfasser:   Herr Eckhard Rickert FB/Aktenzeichen: 20.11.79.5

Beantragung der Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe
im Rahmen einer Kooperation mit dem
Berufsbildungszentrum Mölln
Zielsetzung: Entscheidung zur Einrichtung und Beantragung einer gymnasialen Oberstufe 

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung zu beschließen:

1. An dem  ursprünglichen, bei der Beantragung der Gemeinschaftsschule
genannten Ziel, eine eigene gymnasiale Oberstufe an der Gemeinschaftsschule
Lauenburgische Seen einzurichten wird weiter festgehalten. Gleichwohl wird
festgestellt, dass eine Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe z.Z. nicht
möglich ist, andererseits aber den Eltern der in die Gemeinschaftsschule
eingeschulten Kinder von Anfang an Klarheit über die nahtlose Umschulung in
eine gymnasiale Oberstufe verschafft werden muss.

2. Der Entscheidung der Schulkonferenz vom 18.12.2012 (entsprechend dem
beigefügten Schreiben der Schule vom 22.1.2013) zur Einrichtung einer
kooperativen, gymnasialen Oberstufe mit dem Berufsbildungszentrum in Mölln
wird zugestimmt. Ein Antrag auf Einrichtung dieser kooperativen, gymnasialen
Oberstufe soll beim Bildungsministerium gestellt werden. Die vorbereitenden
Anfragen können bereits vor Beschluss der Schulverbandsversammlung
gestellt werden.

3. Auch mit der Lauenburgischen Gelehrtenschule sollen Kooperationen
angestrebt werden.

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses:

1. An dem  ursprünglichen, bei der Beantragung der Gemeinschaftsschule
genannten Ziel, eine eigene gymnasiale Oberstufe an der Gemeinschaftsschule
Lauenburgische Seen einzurichten wird weiter festgehalten. Gleichwohl wird
festgestellt, dass eine Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe z.Z. nicht möglich
ist, andererseits aber den Eltern der in die Gemeinschaftsschule eingeschulten
Kinder von Anfang an Klarheit über die nahtlose Umschulung in eine gymnasiale
Oberstufe verschafft werden muss.

Ö  6.2
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2. Der Entscheidung der Schulkonferenz vom 18.12.2012 (entsprechend dem
beigefügten    Schreiben der Schule vom 22.1.2013) zur Einrichtung einer
kooperativen, gymnasialen Oberstufe mit dem Berufsbildungszentrum in Mölln
wird zugestimmt. Ein Antrag auf Einrichtung dieser kooperativen, gymnasialen
Oberstufe soll beim Bildungsministerium gestellt werden. Die vorbereitenden
Anfragen können bereits vor Beschluss der Schulverbandsversammlung gestellt
werden.
3. Auch mit der Lauenburgischen Gelehrtenschule sollen Kooperationen
angestrebt werden.

___________________    __________________   
Schulverbandsvorsteher         Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Eckhard Rickert am 21.02.2013
Bürgermeister Rainer Voß am 21.02.2013

Sachverhalt:

Der Schulverband Ratzeburg hatte bei der Beantragung der Errichtung der
Gemeinschaftsschule in Ratzeburg zum Ausdruck gebracht, dass er auch eine gymnasiale
Oberstufe einrichten wolle.
Es ist festzustellen, dass die aufwachsende Gemeinschaftsschule z.Z. nicht die
Voraussetzungen für die Einrichtung einer eigenen gymnasialen Oberstufe bietet, weswegen
die Schule intensive Beratungen mit benachbarten Schulen mit gymnasialer Oberstufe
geführt hat.
In diesem Zusammenhang wird auf die Anhörung aller Beteiligten im Rahmen der
Sitzung des Hauptausschusses am  11.12.2012 und der dazu erstellten Niederschrift
verwiesen, in der sich der Hauptausschuss ausschließlich mit der Thematik befasste.

Mit der Lauenburgischen Gelehrtenschule ist eine Einigung über die Anerkennung des
Zugangs zur gymnasialen Oberstufe durch die Gemeinschaftsschule nicht erreicht worden.

Mit dem Berufsbildungszentrum, mit dem die Gemeinschaftsschule seit langem
zusammenarbeitet, ist eine Kooperation möglich, die Eltern für ihre Kinder bereits bei der
Einschulung in die Gemeinschaftsschule einen garantierten Übergang in die gymnasiale
Oberstufe bietet, wobei natürlich die allgemeinen Versetzungsvoraussetzungen erfüllt sein
müssen.

Der Schulträger bedauert zwar die mangelnde Einigung zwischen GMS und LG, erkennt
aber durchaus auch die nicht vollständige pädagogische Kompatibilität an. Gleichwohl ist ein
Übergang vor und nach der 10. Klasse der Gemeinschaftsschule auf das Gymnasium
weiterhin möglich.

Finanzielle Auswirkungen:
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Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt:
-Keine-

Anlagenverzeichnis:
Schreiben der Schulleitung vom 22.01.2013

mitgezeichnet haben:
-Entfällt-



Ö  6.2





Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2008 –
2013
 Datum: 21.02.2013
 SV/BeVoSv/162/2013

Gremium Datum Behandlung
Hauptausschuss Schulverband 06.03.2013 Ö
Schulverbandsversammlung 20.03.2013 Ö

Verfasser:   Herr Eckhard Rickert FB/Aktenzeichen: 200.20.19.5

Kooperationsvereinbarung "Schulsozialarbeit an
Gemeinschaftsschulen"
Zielsetzung:  1.Integration von Schülerinnen und Schülern in das schulische Umfeld  

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung zu beschließen,
der Kooperationsvereinbarung vom 30.01.2013 nachträglich zuzustimmen.

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses,
der Kooperationsvereinbarung vom 30.01.2013 nachträglich zuzustimmen.

Der Hauptausschuss nimmt die Idee zu Kooperationen mit Unternehmen für
„Produktives Lernen“ zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt der
Schulverbandsversammlung zu beschließen, den Schulverbandsvorsteher zu bitten,
Unternehmen aus den dem Schulverband Ratzeburg
angehörigen Gemeinden zu einer Informationsveranstaltung einzuladen.

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses,
den Schulverbandsvorsteher zu bitten, Unternehmen aus den dem Schulverband
Ratzeburg angehörigen Gemeinden zu einer Informationsveranstaltung einzuladen. 

___________________    __________________   
Schulverbandsvorsteher         Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Eckhard Rickert am 20.02.2013
Bürgermeister Rainer Voß am 21.02.2013

Sachverhalt:

1.Maßnahme „Auszeit“

Ö  6.3
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Mit Datum vom 28.11.2012 teilte die zuständigen Schulrätin mit, dass Landesmittel für die
Schulsozialarbeit auch im Haushaltsjahr 2013 zur Verfügung stehen, sich der finanzielle
Rahmen sogar erweitert hat und somit sowohl bestehende Zusagen fortgesetzt als auch
weitere Maßnahmen finanziert werden können.

Dazu gehöre auch die Maßnahme „Auszeit“, eine pädagogische Maßnahme, in der 6.-8.
Klässler in maximal einem Schuljahr in besonderer pädagogischer Obhut trainiert werden,
um sich wieder in das schulische Umfeld zu integrieren.
Diese Gruppe wurde bisher von der Lehrkraft Herrn Reetz sehr erfolgreich geleitet, so dass
die Arbeit, und zwar zunächst befristet vom 01.02.2013 bis zum 31.12.2013, fortgesetzt
werden soll.
Entstehende Kosten werden dem Schulträger in voller Höhe durch das Land erstattet.

Zur Umsetzung der Maßnahme bedurfte es einer Kooperationsvereinbarung des
Schulträgers mit dem Kreisschulamt und der Gemeinschaftsschule;  über die Absicht des
Schulverbandsvorstehers, eine solche abzuschließen, wurde der
Schulverbandsversammlung bereits im Rahmen ihrer Sitzung am 12.12.2012 berichtet.
Aufgrund der Eilbedürftigkeit haben die Vertragsparteien die Kooperationsvereinbarung
zwischenzeitlich rechtsverbindlich unterzeichnet; auf die Anlage zur Vorlage wird verwiesen.

Ergänzend zu den vorstehenden Ausführungen wird sich Herr Reetz dem Gremium
vorstellen und weitere Details zur Maßnahme vortragen.

2.Kooperation mit Unternehmen für „Produktives Lernen“

Mit Datum vom 05.02.2013 schrieb Herr Reetz an den Schulverbandsvorsteher wie folgt:

„Das „Produktive Lernen“ ist ein Konzept, das in anderen Bundesländern bereits mit sehr viel
Erfolg angewandt wird, Kerninhalt ist die Gestaltung einer „flexiblen Schulausgangsphase“.
Diese steht auf den Füßen von Langzeitpraktika, die mit schulischen Inhalten begleitet
werden. Dafür erforderlich ist eine breite Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen.

Sollte der Schulverband an diesem Ansatz Interesse hegen, so bin ich gerne bereit auch
diesen vorzustellen. Darüber hinaus bitte ich zu prüfen, ob Sie sich

per Einladung durch den Schulverband  an Vertreter von Unternehmen aus den dem
Verband angeschlossenen Gemeinden eine Veranstaltung  vorstellen können, die
einem Aufbau fester Kooperationen Unternehmen/Schule für die Gestaltung eines
produktiven Lernprozesses, aber auch schulischer Betriebspraktika dient.

Bislang „funktionieren“ Praktika eher auf Basis von Zuruf und Zufall, ich denke feste
Kooperationen könnten allen Schulen des Verbandes, einer erweiterten pädagogischen
Konzeption sowie auch den Unternehmen für das Besetzen von Ausbildungsstellen helfen.“

Auch hierzu wird Herr Reetz ergänzend vortragen.

Der Schulverbandsvorsteher und die Verwaltung begrüßen die Initiative sehr und bitten die
zuständigen Gremien des Schulverbandes, wie vorgeschlagen zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:
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Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt:
-Keine-

Anlagenverzeichnis:
Kooperationsvereinbarung

mitgezeichnet haben:
-Entfällt-



Ö  6.3











Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2008 –
2013
 Datum: 05.03.2013
 SV/BeVoSv/165/2013

Gremium Datum Behandlung
Hauptausschuss Schulverband 06.03.2013 Ö
Schulverbandsversammlung 20.03.2013 Ö

Verfasser:   Frau Astrid Jessen FB/Aktenzeichen: 20.11.79.2, 270.11.02,
2812.11.20 und  2812.31.55

Förderzentrum Pestalozzischule; hier: Änderung des
öffentlich- rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt
Ratzeburg und dem Schulverband Ratzeburg vom
23.07.2009 über die Nutzung von Schulräumen am Standort
Insel
Zielsetzung: Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse nach Wechsel der
Schulstandorte. 

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung zu beschließen, dem
Abschluss eines Änderungsvertrages zum öffentlich-rechtlichen Vertrag vom
23.07.2009 gemäß Entwurf zuzustimmen.

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses,
dem Abschluss eines Änderungsvertrages zum öffentlich-rechtlichen Vertrag vom
23.07.2009 gemäß Entwurf zuzustimmen.

___________________    __________________   
Schulverbandsvorsteher         Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Eckhard Rickert am 26.02.2013
Bürgermeister Rainer Voß am 28.02.2013

Sachverhalt:
Im Zusammenhang mit der Übernahme der Trägerschaft der damaligen
Ernst-Barlach-Realschule in den Schulverband Ratzeburg haben die Stadt Ratzeburg und
der Schulverband Ratzeburg aufgrund entsprechender Beschlüsse in der Stadtvertretung
(16.03.2009) und der Schulverbandsversammlung (26.03.2009) einen öffentlich-rechtlichen
Vertrag gemäß Anlage 1 abgeschlossen. Insbesondere wird auf § 11 (Vertragslaufzeit)
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verwiesen. Demgemäß kann die bis zum 31.07.2014 befristete Laufzeit des Vertrages
einvernehmlich verlängert werden.

Am 01.09.2010 hat die Schulverbandsversammlung beschlossen, die Förderschule an den
Inselstandort zu verlegen und zu diesem Zweck den öffentlich-rechtlichen Vertrag vom
23.07.2009 mit der Stadt Ratzeburg zur Nutzung der ehemaligen Realschule zu verlängern;
zukünftig sollen nur der Neubautrakt und die dazugehörenden Freiflächen
Vertragsgegenstand sein. Nachdem ein Wechsel der Schulstandorte im März/April 2013
erfolgen wird, steht die Anpassung des o. a. Vertrages nunmehr an.

Unabhängig von einer Nutzung des Neubauteils der Schule und der Freiflächen am
Seminarweg hat die Pestalozzischule (Förderzentrum) ihr Interesse bekundet, künftig auch
die Lehrküche, den Werkraum, evtl. den Informatikraum und bei größeren Veranstaltungen
die Aula zu nutzen.
Zur besseren Transparenz sind dieser Vorlage Bestandszeichnungen als Anlage 2
beigefügt.

Zusätzlich wird auf die Berichtsvorlage des Bürgermeisters der Stadt Ratzeburg inklusive
des künftigen Nutzungskonzeptes (Anlagen 3 und 4) verwiesen, die den zuständigen
städtischen Gremien am 04.03.2013 und am 18.03.2013 vorgelegt werden.

Was die Kosten für die Instandhaltung, die Bewirtschaftung und den Betrieb des Neubauteils
der Schule anbelangt, sind diese analog zu § 5 des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom
23.07.2009 in voller Höhe durch den Schulverband Ratzeburg zu tragen.
Im Zusammenhang mit der aufgrund einer anteiligen Kreditfinanzierung des Neubaus in
Höhe von rd. 0,9 Mio. € für die Stadt Ratzeburg verbundenen durchschnittlichen jährlichen
Belastung in Höhe von ca. 86.200,00 €, hält die Verwaltung es darüber hinaus für geboten,
dass der Schulverband einen angemessenen Investitionskostenanteil übernimmt. Dieser
sollte sich am Schullastenausgleich orientieren, also in Höhe von 250,00 €/Schüler/in und
Schuljahr festgesetzt werden. Auf Grundlage der letzten schulstatistischen Erhebung
werden 44 Schüler/innen im Förderzentrum Ratzeburg beschult. Daraus resultiert ein
Investitionskostenanteil in Höhe von 11.000,00 €.

Zur Mitnutzung der Räume des Altbaus vertritt die Verwaltung die Auffassung, dass
stadtseitig auf die Erhebung eines Entgeltes zu verzichten ist, zumal der Schulverband
Ratzeburg seinerzeit den Umbau der Lehrküche finanziert hat.
Anteilige Bewirtschaftungs- und Betriebskosten wären jedoch zu akzeptieren.  Nach den
dem Förderzentrum zur Verfügung stehenden Flächen (387,62 m²) und in dem Verhältnis
zur Gesamtfläche ohne den Neubauteil (3.440 m²) sowie anhand der Rechnungsergebnisse
im Durchschnitt der letzten 3 Jahre (ca. 121.000,00 €) würden Kosten in Höhe von rund
13.600,00 € anfallen.
Da jedoch die Lehrküche nebst Speiseraum, der Technikraum und der Informatikraum auch
von anderen Einrichtungen genutzt werden sollen und die Aula nach Einschätzung der
Verwaltung vom Förderzentrum nur sporadisch genutzt wird, hält die Verwaltung es für
geboten, eine Pauschale in Höhe von 5.000,00 € pro Jahr zu vereinbaren.

Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen ist dieser Vorlage als Anlage 5 ein
Änderungsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 23.07.2009 beigefügt.   

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt:
-siehe Text-
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Anlagenverzeichnis:
Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 23.07.2009
Bestandsverzeichnungen Seminarweg 1
Berichtsvorlage für die zuständigen städtischen Gremien der Stadt Ratzeburg
Planung zu künftigen Nutzung Seminarweg 1
Änderungsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 23.07.2009

mitgezeichnet haben:
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-Entwurf-

Änderungsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 23.07.2009

Aufgrund der §§ 121 ff. des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land
Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) in der zurzeit gültigen
Fassung i. V. m.  § 18 Abs.1 GkZ in der zurzeit gültigen Fassung schließen

die Stadt Ratzeburg, vertreten durch den Bürgermeister, Unter den Linden 1, 23909
Ratzeburg

- nachfolgend „Stadt“ genannt -

und

der Schulverband Ratzeburg, vertreten durch den Schulverbandsvorsteher

- nachfolgend „Schulverband“ genannt -

folgenden
Änderungsvertrag

§ 1 Gegenstand des Vertrages erhält folgende Fassung:
Der Schulverband ist Träger des Förderzentrums Pestalozzischule. Gegenstand
dieses Vertrages ist die Nutzung der Schulgebäude am Seminarweg 1.

§ 3 Eigentumsverhältnisse, Eigentumsübergang erhält folgende Fassung:
(1) Die Stadt verbleibt Eigentümerin des Grundstücks Seminarweg 1, Gemarkung

Ratzeburg, Flur 13, Flurstücke 33/1, 33/2, 33/3, 66, 119/33 und 122/44,
eingetragen im Grundbuch von Ratzeburg, Blätter Nr. 5, 550,2146 und 2979
mit den aufstehenden Gebäuden.

§ 4 Nutzungsvereinbarung erhält folgende Fassung:
(1) Die Stadt überlässt dem Schulverband die Flurstücke 66 und 122/44  des in §

3 bezeichneten Grundstücks mit dem aufstehenden Gebäude zur  Nutzung
gegen Zahlung eines Investitionskostenanteils in Höhe von 250,00
€/Schüler/in und Jahr.

(2) Die Stadt überlässt dem Schulverband die Flurstücke 33/1, 33/2, 33/3 und
119/33 des in § 3 bezeichneten Grundstücks mit dem aufstehenden Gebäude
zur Mitnutzung gegen Zahlung einer Bewirtschaftungs- und
Betriebskostenpauschale in Höhe von 5.000,00 € pro Jahr.

§ 5 Instandhaltung, Bewirtschaftungskosten, Betriebskosten erhält folgende
Fassung:
Der Schulverband trägt für die Nutzung des auf den Flurstücken 66 und 122/44
aufstehenden Gebäudes die Kosten für

 die Instandhaltung der Gebäude
 die Bewirtschaftung der Gebäude
 die sonstigen Betriebskosten, wie Versicherungen, öffentliche

Abgaben, Wartungsverträge u. a.
 die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Inventar und Sachmitteln.
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§ 11 Vertragslaufzeit erhält folgende Fassung:
Dieser Vertrag wird für den Zeitraum vom 01.04.2013 bis zum 31.07.2015
geschlossen und verlängert sich jeweils um ein weiteres Schuljahr, sofern keine der
Vertragsparteien mit einer Frist von 6 Monaten zum Schuljahresende die Aufhebung
dieses Vertrages verlangt.

§ 13 Inkrafttreten erhält folgende Fassung:
Dieser Änderungsvertrag tritt am 01.04.2013 in Kraft.

Ratzeburg,        Ratzeburg,

Stadt Ratzeburg      Schulverband Ratzeburg
Der Bürgermeister      Der Schulverbandsvorsteher

       Voß        Salzsäuler
-Bürgermeister-     -1. stellvertretender

                                            Schulverbandsvorsteher-



Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2008 –
2013
 Datum: 21.02.2013
 SV/BeVoSv/164/2013

Gremium Datum Behandlung
Hauptausschuss Schulverband 06.03.2013 Ö
Schulverbandsversammlung 20.03.2013 Ö

Verfasser:   Herr Eckhard Rickert FB/Aktenzeichen: 2813.20.16

IV. Satzung zur Änderung der Satzung des Schulverbandes
Ratzeburg für die Einrichtung "Offene Ganztagsschule"
vom 29.06.2009
Zielsetzung: Anpassung der Satzung hinsichtlich der Preisgestaltung für Mittagessen 

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung, die IV. Satzung zur
Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die Einrichtung "Offene
Ganztagsschule" vom 29.06.2009 gemäß Entwurf zu beschließen.

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses
die IV. Satzung zur Änderung der Satzung des Schulverbandes Ratzeburg für die
Einrichtung "Offene Ganztagsschule" vom 29.06.2009 gemäß Entwurf.

___________________    __________________   
Schulverbandsvorsteher         Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Eckhard Rickert am 20.02.2013
Bürgermeister Rainer Voß am 21.02.2013

Sachverhalt:
Nach vorangegangenen Ausschreibungen beliefert die DRK- Dienstleistungen Herzogtum
Lauenburg gGmbH seit geraumer Zeit zur vollen Zufriedenheit aller Beteiligten die Standorte
der Offenen Ganztagsschule des Schulverbandes Ratzeburg mit Mittagessen.
Seit dem 01.08.2011 ist pro Mittagessen ein Betrag in Höhe von 2,50 € zu entrichten.

Aufgrund von überproportional gestiegenen Lebensmittelpreisen sieht sich der Anbieter
nunmehr gezwungen, den Preis nach Ablauf der Bindungsfrist (31.03.2013) anzupassen und
auf 2,90 € pro Portion festzusetzten.
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Diese moderate Anpassung (an der LG zahlen Schülerinnen und Schüler bereits seit Beginn
des jetzt laufenden Schuljahres 3,00 €) ist nachvollziehbar und akzeptabel.
Aufgrund dessen stimmte der Schulverbandsvorsteher der Anpassung zu; die Verwaltung
erteilte auf dieser Grundlage einen Anschlussauftrag für den Standort St. Georgsberg.
Eine Auftragserteilung für die Standorte Vorstadt und Insel (künftig ein Standort) wurde
zurückgestellt, da inhaltlich insbesondere auf das Ergebnis der Verhandlungen zum Betrieb
der Mensa an der neuen Gemeinschaftsschule abgestellt werden muss. In diesem
Zusammenhang wird auf die Vorlage zu TOP 8.5 verwiesen.

Unabhängig davon ist der neue Preis in einer Änderungssatzung zu verankern.
Ein Entwurf dazu ist der Vorlage beigefügt.

Nach Abstimmung der Verwaltung mit der Vorsitzenden des Hauptausschusses und dem
Schulverbandsvorsteher soll die Preiserhöhung gegenüber den Eltern erst mit Beginn des
Schuljahres 2013/2014 geltend gemacht werden, da eine Änderung mitten im Schuljahr
nicht den bisherigen Informationen und Vorgaben an die Eltern entsprechen würde.

Die Differenz in Höhe von 0,40 € pro Mittagessen soll vom Schulverband getragen werden.
Nach der Durchschnittsmenge der Essen unter Berücksichtigung von Ferienzeiten pro
Monat   (900) sind dies Kosten in Höhe von rd. 1.100,-- € (900 x 0,40 € x 3 = 1.080,00 €
), die aber wiederum gegenüber dem Zuschussgeber Land im Rahmen des
Verwendungsnachweises gelten gemacht werden können.

.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt:
-Siehe Text-

Anlagenverzeichnis:
Entwurf Änderungssatzung

mitgezeichnet haben:
-Entfällt-
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Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2008 –
2013
 Datum: 14.02.2013
 SV/BeVoSv/160/2013

Gremium Datum Behandlung
Hauptausschuss Schulverband 06.03.2013 Ö
Schulverbandsversammlung 20.03.2013 Ö

Verfasser:   Herr Eckhard Rickert FB/Aktenzeichen: 2813.20.16.9

Kooperationsvereinbarung Schulverband Ratzeburg und
VHS Ratzeburg
Zielsetzung: Rechtssicherheit bei der Gestaltung von Verträgen mit Honorarkräften. 

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung zu beschließen,
der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Schulverband Ratzeburg und der
Volkshochschule der Stadt Ratzeburg vom 08.01.2013 nachträglich zuzustimmen.

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses,
der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Schulverband Ratzeburg und der
Volkshochschule der Stadt Ratzeburg vom 08.01.2013 nachträglich zuzustimmen.

___________________    __________________   
Schulverbandsvorsteher         Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Eckhard Rickert am 13.02.2013
Bürgermeister Rainer Voß am 13.02.2013

Sachverhalt:
Gemäß Literatur und Rechtsprechung können die Ganztags- und Betreuungsangebote
sowohl von vertraglich mit dem Schulträger verbundenen Einzelpersonen als auch durch
einen rechtlich selbständigen weiteren Träger erbracht werden, der wiederum die zur
Betreuung einzusetzenden Personen in Form der freien Mitarbeit beschäftigt.

Von diesen Möglichkeiten hat der Schulverband Ratzeburg Gebrauch gemacht. Er setzt
sowohl Beschäftigte (zum Beispiel in der Hausaufgabenbetreuung) als auch Honorarkräfte
(in aller Regel für Kurse) für die Betreuung der Angebote in der Offenen Ganztagsschule
ein.
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Nach einer vorangegangenen rechtlichen Prüfung werden die Honorarkräfte seit geraumer
Zeit mit Honorarverträgen bei der Volkshochschule Ratzeburg beschäftigt und von dort
bezahlt: der Schulverband erstattet die entstandenen Kosten.

Der neuesten Rechtsauffassung angepasst, empfiehlt das Bildungsministerium des Landes
Schleswig- Holstein in seinen Handreichungen zur Gestaltung von Verträgen im Rahmen
von Ganztagsschulen und Betreuungsangeboten an Schulen in Schleswig- Holstein eine
Kooperationsvereinbarung mit einem Kooperationspartner abzuschließen. Insbesondere soll
damit auch vermieden werden, sogenannte Scheinselbständige zu beschäftigen.

Der Empfehlung ist der Schulverbandsvorsteher gefolgt; aus Rechtssicherheitsgründen
wurde bereits eine Kooperationsvereinbarung  mit der Volkshochschule der Stadt Ratzeburg
(siehe Anlage) abgeschlossen.      

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt:

Keine

Anlagenverzeichnis:
Kooperationsvereinbarung

mitgezeichnet haben:
Entfällt
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Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2008 –
2013
 Datum: 20.02.2013
 SV/BeVoSv/163/2013

Gremium Datum Behandlung
Hauptausschuss Schulverband 06.03.2013 Ö
Schulverbandsversammlung 20.03.2013 Ö

Verfasser:   Herr Ralf Weindock FB/Aktenzeichen:  200.13.01

I. Nachtragshaushalt 2013 des Schulverbandes Ratzeburg;
hier: I. Nachtragsstellenplan 2013
Zielsetzung:

Anpassung des Stellenplanes 2013 an die derzeitige Personalsituation und -/planung
auf Grund zwischenzeitlich eingetretener Veränderungen unter Berücksichtigung der
Anforderungen der Schulverbandsversammlung an die Gesamtfinanzierung der neuen
Gemeinschaftsschule (Synergien und Personalkosteneinsparungen).

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung, den I.
Nachtragsstellenplan  2013 gemäß Entwurf zu beschließen.

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des
Hauptausschusses den I. Nachtragsstellenplan 2013 gemäß Entwurf.

___________________    __________________   
Schulverbandsvorsteher         Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Ralf Weindock am 19.02.2013
Eckhard Rickert am 19.02.2013
Bürgermeister Rainer Voß am 19.02.2013

Sachverhalt:
Der dieser Vorlage beigefügte Entwurf zum I. Nachtragsstellenplan 2013 erfolgt
insbesondere auf der Grundlage eines von der Verwaltung erstellten Modells zur künftigen
Stundengestaltung für die Offene Ganztagsschule, Standort Vorstadt.

Unter der Leitung des Schulverbandsvorstehers fand dazu am 24.01.2013 ein
Personalgespräch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des OGS-Standortes Vorstadt
statt, an dem auch der Personalratsvorsitzende und der zuständige Fachbereichsleiter
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teilgenommen haben.
Bei Berücksichtigung aller innerbetrieblich relevanten Aspekte und unter Einbeziehung der
noch nicht geklärten, künftigen Raumzuweisungen bzw. der Auswirkungen der künftigen
Raumzuweisungen, der evtl. verlängerten Schulzeiten an der Gemeinschaftsschule sowie
durch entsprechende Stundenreduzierungen bei vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
(Einsparung von insgesamt 14 Wochenarbeitsstunden gegenüber bisher angestrebten 28
Wochenarbeitsstunden) wurde mit allen Beteiligten ein einvernehmlicher Kompromiss
gefunden. Unter Berücksichtigung der Einsparung von 14 Wochenarbeitsstunden können
entgegen vorherigen Überlegungen somit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
OGS-Standortes Vorstadt weitere, vom 01.04.2013 bis zum 30.06.2013 befristete
Arbeitsverträge erhalten, was ausschließlich der der solidarischen Initiative der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken ist.

Diese Kompromisslösung ist jedoch als vorläufig zu betrachten und dient der Erprobung. In
Sachen Personalstruktur und Betriebsabläufe im neuen Schulgebäude, so dass nach Ablauf
des ersten Betriebsvierteljahres das weitere Vorgehen gemeinsam geprüft werden muss.

Das gegenüber zum Ursprungs-Stellenplan 2013 angestrebte Einsparungskontingent von 28
Wochenarbeitsstunden ab 01.04.2013 (= rd. 17.300,-- €; siehe hierzu auch Vorlage zum
Stellenplan 2013 für die Sitzung der Schulverbandsversammlung am 12.12.2012) reduziert
sich rechnerisch zwar um 14 Wochenarbeitsstunden, ab 01.04.2013 tatsächlich aber um 11
Wochenarbeitsstunden [bei 2 Mitarbeiterinnen erfolgte bereits zum 01.01.2013 eine
Stundenkürzung von zusammen 3 Wochenarbeitsstunden (lfd. Nr. 18 um 0,5 Stunden und
lfd. Nr. 31 um 2,5 Stunden).

Durch diese vorläufige Kompromisslösung ergibt sich zwar eine Mindereinsparung von
insgesamt rd. 5.200,00 €, die aber wieder vollständig durch die befristete Einstellung
einer Elternzeitvertretung mit geringeren Personalkosten kompensiert wird (s. u. a. zu (2).

Im Übrigen haben sich folgende Veränderungen ergeben:

(1) Befristete Beschäftigung einer Lehrkraft (lfd. Nr. 4) vom 01.02.2013 bis 31.12.2013 als
Schulsozialarbeiter an der Gemeinschaftsschule gemäß Kooperationsvereinbarung
zwischen dem Kreisschulamt und dem Schulverband vom 30.01.2013 mit
21 Wochenarbeitsstunden. Die Personalkosten in Höhe von rd. 2.723,-- €/mtl. brutto
werden vom Land in voller Höhe wieder erstattet (quartalsweise).

(2) Befristete Beschäftigung einer Elternzeitvertretung auf Grund der Schwangerschaft der
Stelleninhaberin (lfd. Nr. 11) von April.2013 bis voraussichtlich 31.05.2014. Durch die
Entgeltzahlung nach Entgeltgruppe S 10 TVöD für Beschäftigte im Sozial- und
Erziehungsdienst (analog zu lfd. Nr. 3) können in 2013 rd. 5.450,-- € eingespart werden.

(3) Auf Antrag der Stelleninhaberinnen (lfd. Nr. 17 und 19) erfolgte ein Tausch bei den tat-
sächlichen Wochenarbeitsstunden um 2,50 Stunden (befristet vom 01.02.2013 bis zum
22.02.2014); durch den Entgeltgruppenunterschied werden lediglich rd. 61,-- €
Personal-
kosten eingespart.

Alle vorgenannten Veränderungen sind im beigefügten Entwurf zum I. Nachtragsstellenplan
2013 „grau“ gekennzeichnet und erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt: - siehe Text -
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Anlagenverzeichnis:

Entwurf I. Nachtragsstellenplan 2013 des Schulverbandes Ratzeburg



I. Nachtragsstellenplan 2013 des Schulverbandes Ratzeburg (Stand: 14.02.2013) Seite:  1

arbeits- tatsächliche
Lfd. Amts-/ vertragl. Wochen-
Nr. Funktions- Wochen- stunden

bezeichnung stunden (inklusive
Beschäftigte Entg.Gr. Beschäftigte Entg.Gr. Beschäftigte Entg.Gr. (Bezahlstd.) Ferienzeiten)

   Gemeinschaftsschule
1  Hausmeister 1 3 1 3 1 3 39,00 39,00 -
2  Schulsekretärin 1 5 1 5 1 5 25,00 25,00 -
3  Schulsozialarbeiter 1 S 10 1 S 10 1 S 10 39,00 39,00 Befristung 15.10.2011 bis 31.12.2013
4 Schulsozialarbeiter - - - - 1 TV-L 21,00 21,00 Befristung 01.02.2013 bis 31.12.2013

   Grundschule mit zwei Standorten
5  Hausmeister 1 4 1 4 1 4 39,00 39,00 -
6  Hausmeister 1 5 1 5 1 5 39,00 39,00 -
7  Schulsekretärin 1 6 1 6 1 6 26,34 26,34 Abordn. von Stadt bis 30.06.2014
8  Schulsekretärin 1 5 1 5 1 5 24,31 27,46 -
9  Fahrschulaufsicht 1 2 1 2 1 2 17,93 20,25 -
10  Fahrschulaufsicht 1 Pausch. 1 Pausch. 1 Pausch. 10,00 10,00 Geringfügige Beschäftigung
11  Schulsozialarbeiterin 1 10 1 10 1 10 39,00 39,00 Mutterschutz/Elternzeit bis 05/2014)

   Förderzentrum
12  Hausmeister 1 3 1 3 1 3 39,00 39,00 -
13  Schulsekretärin 1 5 1 5 1 5 12,16 14,38 -

   Offene Ganztagsschule (OGS)
14  Koordinator 1 9 1 9 1 S 15 - - Personalgestellung von Stadt
15  Teamleiterin 1 5 1 5 1 5 25,00 29,50 70% Verwaltungstätigkeit
16  Teamleiterin 1 5 1 5 1 5 16,20 19,00 Befristung bis 30.06.2013

17  Betreuungskraft 1 6 1 3 1 6 17,00 20,00 Elternzeitvertretung bis 02/2014
18  Betreuungskraft 1 5 1 5 1 5 26,80 31,50 Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19  Betreuungskraft 1 2 1 2 1 2 19,00 22,50 Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20  Hofaufsicht 1 2 1 2 1 2 16,90 20,00 Befristung bis 30.06.2013
21  Stellv. Teamleiterin 1 2 1 2 1 2 19,10 22,50 Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
22  Küchenkraft 1 2 1 2 1 2 11,90 14,00 -
23  Betreuungskraft 1 5 1 5 1 5 17,00 20,00 Freispiel/Ruheraum
24  Küchenkraft 1 2 1 2 1 2 12,80 15,00 Befristung bis 30.06.2013

im Vorjahr 2012
tatsächliche Besetzung Anzahl und Bewertung

im Haushaltsjahr 2013am 30.06.2012
V e r m e r k e

Zahl der Stellen
Anzahl und Bewertung

Ö
  9



I. Nachtragsstellenplan 2013 des Schulverbandes Ratzeburg Seite:  2

arbeits- tatsächliche
Lfd. Amts-/ vertragl. Wochen-
Nr. Funktions- Wochen- stunden

bezeichnung stunden (inklusive
Beschäftigte Entg.Gr. Beschäftigte Entg.Gr. Beschäftigte Entg.Gr. (Bezahlstd.) Ferienzeiten)

   Offene Ganztagsschule (OGS)
25  Hofaufsicht 1 2 1 2 1 2 12,70 15,00 Befristung bis 30.06.2013
26  Betreuungskraft 1 5 1 5 1 5 12,70 15,00 Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
27  Betreuungskraft 1 2 1 2 1 2 14,90 17,50 80% Küchenkraft/Aufsicht
28  Betreuungskraft 1 2 1 2 1 2 17,00 20,00 50% Beaufsichtigung
29  Stellv. Teamleiterin 1 5 1 5 1 5 19,10 22,50 Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30  Teamleitung 1 2 1 2 1 2 27,60 32,50 Teamleitung an beiden Standorten
31  Betreuungskraft 1 5 1 5 1 5 19,10 22,50 Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche

 Erläuterungen zu den Veränderungen:
Zu Nr. 4: Im Rahmen der Schulsozialarbeit wird die beim Land beschäftigte und vom Land finanzierte Lehrkraft gemäß Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreisschulamt und dem

Schulverband Ratzeburg vom 30.01.2013  in der Gemeinschaftsschule in einem Umfang von 21 Wochenarbeitsstunden tätig (befristet für die Zeit vom 01.02. bis zum 31.12.2013).
Zu Nr. 11: Auf Grund der Schwangerschaft der Stelleninhaberin ist die Einstellung einer Elternzeitvertretung erforderlich (befristet 04/2013 bis Ende der Elternzeit, voraussichtl. zum 31.05.2014)
Zu Nr. 16: Das bis zum 31.03.2013 befristete Arbeitsverhältnis wird bei gleichzeitiger Reduzierung von sechs tatsächlichen Wochenarbeitsstunden befristet verlängert bis zum 30.06.2013.

Zu Nr. 17/ Gemäß schriftlicher Anträge der Stelleninhaberinnen erfolgt ein Tausch bei den tatsächlichen Wochenarbeitsstunden. Die tatsächlichen Wochenstunden bei lfd. Nr. 17 werden um
 u.  Nr. 19: um 2,50 Stunden von 22,50 auf 20,00 Stunden reduziert und bei lfd. Nr. 19 um 2,50 Stunden von 20,00 auf 22,50 Stunden erhöht (Befristung vom 01.02.2013 bis zum 22.02.2014).

Zu Nr. 18: Die tatsächlichen Wochenarbeitsstunden der Stelleninhaberin werden um eine Stunde von 32,50 auf 31,50 Stunden reduziert (Befristung vom 01.04.2013 bis zum 30.06.2013).

Zu Nr. 20,
und 24-26:

Zu Nr. 30: Das bis zum 31.03.2013 befristete Arbeitsverhältnis wird bei gleichzeitiger Reduzierung von vier tatsächlichen Wochenarbeitsstunden (von 36,50 auf 32,50 Stunden) befristet
verlängert bis zum 30.06.2013.

737,43

tatsächliche Besetzung

16,86
31

17,32

am 30.06.2012 im Haushaltsjahr 2013

Zahl der Stellen
Anzahl und Bewertung

Die bis zum 31.03.2013 befristeten Arbeitsverhältnisse werden bei unveränderten Wochenarbeitsstunden bis zum 30.06.2013 befristet verlängert.

Anzahl und Bewertung

Gesamtzahl der Planstellen

Anzahl in Vollzeitstellen

31
17,41

im Vorjahr 2012
V e r m e r k e

30
675,54



Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2008 –
2013
 Datum: 21.02.2013
 SV/BeVoSv/161/2013

Gremium Datum Behandlung
Hauptausschuss Schulverband 06.03.2013 Ö
Schulverbandsversammlung 20.03.2013 Ö

Verfasser:   Herr Eckhard Rickert FB/Aktenzeichen: 10.02.41

Beschaffungsvertrag zwischen der GMSH Schleswig-
Holstein und dem Schulverband Ratzeburg
Zielsetzung:  Realisierung von Einsparungen und Rechtssicherheit bei der Beschaffung.  

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversammlung zu beschließen, den
Schulverbandsvorsteher zu ermächtigen, mit der GMSH einen Beschaffungsvertrag
gemäß Entwurf abzuschließen.

Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses,
den Schulverbandsvorsteher zu ermächtigen, mit der GMSH einen
Beschaffungsvertrag gemäß Entwurf abzuschließen.

___________________    __________________   
Schulverbandsvorsteher         Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Eckhard Rickert am 20.02.2013
Bürgermeister Rainer Voß am 21.02.2013

Sachverhalt:
Die Gebäudemanagement Schleswig- Holstein AöR  (GMSH) hat als zentrale
Beschaffungsstelle des Landes die Aufgabe, für alle Dienststellen des Landes Schleswig-
Holstein Material und Leistungen zu beschaffen.
Sie bietet diese Dienstleistungen auch allen sonstigen Trägern der öffentlichen Verwaltung
(Städte; Kreise, Körperschaften des öffentlichen Rechts etc.) an.
Weitere Kurzinformationen sowie der Entwurf eines Beschaffungsvertrages sind dieser
Vorlage beigefügt.

Einerseits ist der Abschluss eines Beschaffungsvertrages kostenfrei, verpflichtet auch nicht,
zwangsläufig über die GMSH zu beschaffen und ist über die Möglichkeit der Einsichtnahme
in den Online- Shop hervorragend zu Vergleichszwecken geeignet.
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Andererseits können z.B. über Sammelbestellungen Synergieeffekte erreicht werden und die
Ausschreibungen und Vergaben bewegen sich in einem absolut rechtssicheren Raum.
Aufgrund einer Informationsveranstaltung sowie bereits gewonnener Erkenntnisse (die
Verwaltung hat sich im Rahmen der Beschaffung von Mobiliar für die neue
Gemeinschaftsschule  der GMSH bedient) schlägt die Verwaltung daher vor, mit der GMSH
einen Beschaffungsvertrag abzuschließen.

Bei Bedarf wird im Übrigen mündlich vorgetragen.    

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt:
-Keine -

Anlagenverzeichnis:
Kurzinformationen
Entwurf Beschaffungsvertrag

mitgezeichnet haben:
-Entfällt-
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